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Große Anfrage 15 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Evaluation familienpolitischer Leistungen – Wie bewertet die Landesregierung 
die Zielverwirklichung der familienpolitischen Leistungen in Nordrhein-
Westfalen? 
 
 
 
Bereits im Jahr 2008 hat die Bundesregierung eine Evaluation aller familienpolitischen Leis-
tungen auf Bundesebene beschlossen. Diese wurde 2009 gestartet und mit dem endgültigen 
Bericht am 27. August 2014 abgeschlossen. Besondere Beachtung fand diese Wirkungsana-
lyse unter anderem aufgrund des Befundes, dass eine Vielzahl der 156 familienpolitischen 
Leistungen auf Bundesebene entweder wirkungslos oder gar kontraproduktiv ist. Die aus der 
Evaluation gewonnenen Erkenntnisse stellen damit eine wichtige Grundlage für die politische 
Arbeit dar, auch wenn das von Frau Schwesig geführte Ministerium wie auch die gesamte 
CDU-SPD-Bundesregierung eine weitere Verwertung der Ergebnisse offenbar nicht in Be-
tracht zieht. Hervorzuheben sind jedoch die in der Studie erarbeiteten fünf Ziele einer nach-
haltigen Familienpolitik, an denen staatliche Leistungen generell gemessen werden können.1 
 
Als erstes Ziel sollten familienpolitische Maßnahmen demnach die wirtschaftliche Stabilität 
der Familien sicherstellen. Wirtschaftliche Stabilität ist die Grundvoraussetzung, damit alle 
Familienmitglieder die Möglichkeit zu guter Bildung haben, gesund leben können, sozial ver-
netzt sind und eine Wohnung in einem adäquaten Wohnumfeld bezogen werden kann. Wirt-
schaftliche Stabilität ermöglicht soziale Teilhabe. Dies gilt nicht nur für die Phasen der Er-
werbstätigkeit, sondern auch mit Beginn des Rentenbezugs.  
 
Zweitens beeinflussen familienpolitische Leistungen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Nach wie vor wirkt sich besonders das Mutterwerden sehr nachteilig auf die berufliche Karri-
ere von Frauen aus. Diese Benachteiligung zu minimieren und echte Wahlfreiheit bezüglich 
der Ausgestaltung von Berufs- und Familienleben zu sichern, ist hier als Ziel anzustreben. 
 
Familienpolitische Maßnahmen sollten drittens zudem auch den Nachteil für alleinerziehende 
Eltern, Familien mit Kleinkindern und Familien mit mehreren Kindern („benachteiligte Fami-

                                                
1
 BÖHMER, Dr. Michael et al: „Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und 

Leistungen in Deutschland“, Berlin 2014, S. 12-13. 
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lienformen“) ausgleichen, die regelmäßig mit besonderen Problemlagen, insbesondere fi-
nanzieller Natur, konfrontiert sind.  
 
Als vierte Zielgröße benennen die Autoren der Studie die Förderung des Wohlergehens des 
Kindes. Familienpolitische Maßnahmen sollten demnach idealerweise auch die Bildungs- 
und Teilhabechancen der Kinder in Nordrhein-Westfalen verbessern. Da viele landespoliti-
sche Maßnahmen auf eine generelle Unterstützung von Familien (z.B. in besonderen Prob-
lemlagen) ausgerichtet sind, die mittelbar dem Wohlergehen der Kinder zugutekommen, 
kann das Wohlergehen der Familien als ein weiterer Faktor hier subsumiert werden. 
 
Das fünfte Kriterium, an dem sich Familienpolitik messen lassen kann, ist die Fertilitätsrate. 
Der Kinderwunsch ist bei vielen Menschen vorhanden, wird aber nicht realisiert, weil die Be-
dingungen für das Großziehen eines (zusätzlichen) Kindes als zu ungünstig betrachtet wer-
den. Maßnahmen mit einem spürbaren Einfluss auf die Fertilitätsquote bzw. die Realisierung 
des Kinderwunsches sind daher besonders zu beachten. 
 
Die FDP-Landtagsfraktion hat bereits mit dem Antrag „Bilanz für die Familie. Gute Rahmen-
bedingungen für ein familienfreundliches NRW – Familienförderung evaluieren und wirksa-
mer gestalten“ (Drs. 16/2118) eine Überprüfung der familienpolitischen Leistungen auch für 
Nordrhein-Westfalen gefordert. Der Antrag wurde jedoch mit der Mehrheit der Stimmen der 
Koalitionsfraktionen abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, dass diese Maßnahmen 
bereits einer ständigen wissenschaftlichen Evaluation unterliegen (Ausschussprotokoll 
16/449). Zumindest wurde mit diesem Antrag jedoch erreicht, dass das Ministerium eine 
Überblicksdarstellung von 31 familienpolitischen Leistungen in Nordrhein-Westfalen erstellt 
(Vorlage 16/1288). 
 
Da aufgrund der Evaluation der Bundesregierung ein anerkanntes, methodisch geeignetes 
Konzept zur Bewertung der familienpolitischen Leistungen vorliegt und die Maßnahmen ge-
mäß der Regierungsfraktionen ohnehin wissenschaftlich begleitet werden, sollte die Landes-
regierung in der Lage sein, die Zielverwirklichung der familienpolitischen Leistungen des 
Landes evaluieren zu können. Die Landesregierung soll erläutern, ob sie selbst die bei der 
Evaluation der familienpolitischen Leistungen auf Bundesebene formulierten fünf Ziele als 
Kriterien zur Bewertung der familienpolitischen Leistungen auf Landesebene heranzieht bzw. 
welche alternativen/übergeordneten Ziele sich die Landesregierung konkret selbst gesetzt 
hat. Auch wenn nicht jede Maßnahme gleichzeitig an jedes Ziel adressiert werden kann, 
muss die Landesregierung aufzeigen, anhand welcher Operationalisierung eine Erreichung 
bzw. Nicht-Erreichung identifiziert werden kann und weitergehend welche Ziele tatsächlich 
erreicht werden.  
 
Für die folgenden 31 familienpolitischen Leistungen ist somit darzulegen, welchen Beitrag sie 
zur Verwirklichung der Ziele „Wirtschaftliche Stabilität der Familien“, „Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf“, „Ausgleich benachteiligter Familienformen“, „Wohlergehen der Familien und 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“, „Erfüllung von Kinderwünschen“ sowie zu den 
selbst gesetzten Zielen der Landesregierung leisten. 
 

 Die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen 

 Die Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae und pro familia 

 Die Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 

 Die Förderung von Einrichtungen der Familienbildung 

 Die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien und 
Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung 

 Elternstart NRW 
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 Die Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrichtungen mit Familienzen-
tren 

 Die Förderung des Innovationsprojekts 

 Die Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsgemeinschaften der Famili-
enbildung 

 Die Förderung der Elternbriefe 

 Die Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen Elternbegleitbuches“ 

 Die Förderung der Familienberatungsstellen 

 Die Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren 

 Die Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. 

 Das Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“ 

 Die Leitstellenförderung der Pflegedienste 

 Die Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ 

 Die Durchführung des Unterhaltsvorschusses 

 Die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuches im letzten Jahr vor der Einschu-
lung 

 Die Förderung des generationengerechten Wohnraums 

 Das Präventionskonzept NRW 

 Die Aktion Gesunde Kindheit 

 Die Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz 

 Das Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen (IQZ) 

 Das Audit „Familiengerechte Kommune“ 

 Das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ 

 Die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ 

 Der Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe „Fami-
lie@Unternehmen.NRW“ 

 Die Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ 

 Das Forum W 

 Die Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe 
 
 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
 

I.  Familienpolitische Ziele der Landesregierung 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung die in der Evaluation verankerten fünf familienpoli-

tischen Ziele bzw. Kriterien „Wirtschaftliche Stabilität der Familien“, „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“, „Ausgleich von benachteiligten Familienformen“, „Wohlergehen 
der Familien und Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ sowie „Erfüllung von 
Kinderwünschen“? 

 
2. Befindet die Landesregierung die oben genannten Ziele als angemessen für die Be-

wertung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes? 
 
3. Falls nein: Welche alternativen bzw. übergeordneten Ziele verwendet die Landesre-

gierung zur Bewertung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes? 
 
4. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung die Erreichung dieser al-

ternativen Ziele des Landes? 
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5. Hält die Landesregierung das Kriterium „Wirtschaftliche Stabilität der Familien“ zur 
Bewertung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes für angemessen? 

 
6. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung eine Zielverwirklichung im 

Sinne des Kriteriums „Wirtschaftliche Stabilität der Familien“? 
 
7. Hält die Landesregierung das Kriterium „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zur 

Bewertung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes für angemessen? 
 
8. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung eine Zielverwirklichung im 

Sinne des Kriteriums „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“? 
 
9. Hält die Landesregierung das Kriterium „Ausgleich von benachteiligten Familienfor-

men“ zur Bewertung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes für angemes-
sen? 

 
10. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung eine Zielverwirklichung im 

Sinne des Kriteriums „Ausgleich von benachteiligten Familienformen“? 
 
11. Hält die Landesregierung das Kriterium „Wohlergehen der Familien und Bildungs- 

und Teilhabechancen von Kindern“ zur Bewertung der familienpolitischen Maßnah-
men des Landes für angemessen? 

 
12. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung eine Zielverwirklichung im 

Sinne des Kriteriums „Wohlergehen der Familien und Bildungs- und Teilhabechancen 
von Kindern“? 

 
13. Hält die Landesregierung das Kriterium „Erfüllung von Kinderwünschen“ zur Bewer-

tung der familienpolitischen Maßnahmen des Landes für angemessen? 
 
14. Anhand welcher Indikatoren bemisst die Landesregierung eine Zielverwirklichung im 

Sinne des Kriteriums „Erfüllung von Kinderwünschen“? 
 
 

II.  Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen 
 
15. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen in Nordrhein-
Westfalen? 

 
16. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
17. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen in Nordrhein-
Westfalen? 

 
18. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
19. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
20. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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21. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung von Schwanger-
schaftsberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 

 
22. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
23. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 
 
24. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
25. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung von Schwangerschaftsbera-
tungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 

 
26. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

III.  Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae und pro familia 
 
27. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae und pro 
familia in Nordrhein-Westfalen? 

 
28. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
29. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae und pro fa-
milia in Nordrhein-Westfalen? 

 
30. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
31. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae 
und pro familia in Nordrhein-Westfalen? 

 
32. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
33. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Landesge-
schäftsstellen von donum vitae und pro familia in Nordrhein-Westfalen? 

 
34. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
35. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Landesgeschäftsstellen von donum vitae und pro familia in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
36. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
37. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Landesgeschäftsstellen 
von donum vitae und pro familia in Nordrhein-Westfalen? 
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38. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

IV.  Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 
 
39. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
40. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
41. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
42. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
43. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz in Nordrhein-Westfalen? 

 
44. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
45. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Kostenerstattung nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz in Nordrhein-Westfalen? 

 
46. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
47. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz in Nordrhein-
Westfalen? 

 
48. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
49. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Kostenerstattung nach dem Schwanger-
schaftskonfliktgesetz in Nordrhein-Westfalen? 

 
50. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

V.  Förderung von Einrichtungen der Familienbildung 
 
51. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung von Einrichtungen der Familienbildung in Nordrhein-
Westfalen? 

 
52. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
53. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung von Einrichtungen der Familienbildung in Nordrhein-
Westfalen? 
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54. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
55. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung von Einrichtungen der Familienbildung in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
56. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
57. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung von Einrichtungen 
der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
58. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
59. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung von Einrichtungen der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 
 
60. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
61. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung von Einrichtungen der Famili-
enbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
62. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

VI.  Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Fami-
lien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familien-
bildung 

 
63. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leisten die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten 
Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
64. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
65. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leisten die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten 
Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
66. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
67. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leisten die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial be-
nachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Fa-
milienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
68. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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69. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leisten die Zuschüsse zur Sicherung 
des Zugangs von sozial benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten aner-
kannter Einrichtungen der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
70. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
71. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leisten die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien 
und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
72. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
73. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leisten die Zuschüsse zur Sicherung des Zugangs 
von sozial benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrich-
tungen der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
74. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

VII.  Elternstart NRW 
 
75. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet Elternstart NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
76. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
77. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet Elternstart NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
78. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
79. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet Elternstart NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
80. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
81. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet Elternstart NRW in Nordrhein-
Westfalen? 

 
82. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
83. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet Elternstart NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
84. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
85. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet Elternstart NRW in Nordrhein-Westfalen? 
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86. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

VIII.  Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrichtungen mit Fa-
milienzentren 

 
87. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrichtungen mit 
Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
88. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
89. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrichtungen mit 
Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
90. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
91. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrich-
tungen mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
92. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
93. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Kooperation 
von Familienbildungseinrichtungen mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
94. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
95. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Kooperation von Familienbildungseinrichtungen mit Famili-
enzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
96. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
97. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Kooperation von Familien-
bildungseinrichtungen mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
98. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

IX.  Förderung des Innovationsprojekts 
 
99. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung des Innovationsprojekts in Nordrhein-Westfalen? 
 
100. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
101. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung des Innovationsprojekts in Nordrhein-Westfalen? 
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102. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
103. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung des Innovationsprojekts in Nordrhein-
Westfalen? 

 
104. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
105. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung des Innovations-
projekts in Nordrhein-Westfalen? 

 
106. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
107. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung des Innovationsprojekts in Nordrhein-Westfalen? 
 
108. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
109. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung des Innovationsprojekts in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
110. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

X.  Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsgemeinschaften der 
Familienbildung 

 
111. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leisten die Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsgemeinschaf-
ten der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
112. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
113. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leisten die Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsgemeinschaf-
ten der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
114. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
115. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leisten die Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsge-
meinschaften der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
116. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
117. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leisten die Zuschüsse zu den Personal-
kosten der Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in Nordrhein-
Westfalen? 

 
118. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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119. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 
leisten die Zuschüsse zu den Personalkosten der Landesarbeitsgemeinschaften der 
Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
120. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
121. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leisten die Zuschüsse zu den Personalkosten der 
Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen? 

 
122. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XI.  Förderung der Elternbriefe 
 
123. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Elternbriefe in Nordrhein-Westfalen? 
 
124. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
125. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Elternbriefe in Nordrhein-Westfalen? 
 
126. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
127. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Elternbriefe in Nordrhein-Westfalen? 
 
128. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
129. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Elternbriefe in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
130. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
131. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Elternbriefe in Nordrhein-Westfalen? 
 
132. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
133. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Elternbriefe in Nordrhein-
Westfalen? 

 
134. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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XII.  Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen Elternbegleitbu-
ches“ 

 
135. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen Elternbegleit-
buches“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
136. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
137. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen Elternbegleit-
buches“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
138. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
139. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen El-
ternbegleitbuches“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
140. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
141. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Elternbriefe im 
Rahmen des „virtuellen Elternbegleitbuches“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
142. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
143. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Elternbriefe im Rahmen des „virtuellen Elternbegleitbuches“ 
in Nordrhein-Westfalen? 

 
144. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
145. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Elternbriefe im Rahmen 
des „virtuellen Elternbegleitbuches“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
146. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XIII.  Förderung der Familienberatungsstellen 
 
147. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Familienberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 
 
148. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
149. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Familienberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 
 
150. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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151. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 
Familienformen“ leistet die Förderung der Familienberatungsstellen in Nordrhein-
Westfalen? 

 
152. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
153. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Familienbera-
tungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 

 
154. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
155. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Familienberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen? 
 
156. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
157. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Familienberatungsstellen 
in Nordrhein-Westfalen? 

 
158. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XIV. Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familien-
zentren 

 
159. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Fami-
lienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
160. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
161. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Famili-
enzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
162. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
163. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen 
mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
164. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
165. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Kooperation 
von Familienberatungsstellen mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
166. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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167. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 
leistet die Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzen-
tren in Nordrhein-Westfalen? 

 
168. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
169. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Kooperation von Familien-
beratungsstellen mit Familienzentren in Nordrhein-Westfalen? 

 
170. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XV.  Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. 
 
171. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. in Nordrhein-
Westfalen? 

 
172. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
173. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. in Nordrhein-
Westfalen? 

 
174. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
175. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
176. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
177. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der virtuellen Be-
ratungsstelle der bke e.V. in Nordrhein-Westfalen? 

 
178. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
179. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der virtuellen Beratungsstelle der bke e.V. in Nordrhein-
Westfalen? 

 
180. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
181. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der virtuellen Beratungsstelle 
der bke e.V. in Nordrhein-Westfalen? 

 
182. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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XVI.  Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“ 
 
183. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet das Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“? 
 
184. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
185. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet das Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“? 
 
186. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
187. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet das Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-
Westfalen“? 

 
188. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
189. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet das Landesprogramm „Familien-
zentren in Nordrhein-Westfalen“? 

 
190. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
191. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet das Landesprogramm „Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“? 
 
192. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
193. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet das Landesprogramm „Familienzentren in 
Nordrhein-Westfalen“? 

 
194. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XVII.  Leitstellenförderung der Pflegedienste 
 
195. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Leitstellenförderung der Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen? 
 
196. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
197. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Leitstellenförderung der Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen? 
 
198. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
199. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Leitstellenförderung der Pflegedienste in Nordrhein-
Westfalen? 

 
200. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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201. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Leitstellenförderung der Pfle-
gedienste in Nordrhein-Westfalen? 

 
202. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
203. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Leitstellenförderung der Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen? 
 
204. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
205. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Leitstellenförderung der Pflegedienste in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
206. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XVIII. Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ 
 
207. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
208. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
209. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
210. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
211. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ 
in Nordrhein-Westfalen? 

 
212. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
213. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der Landeskoordi-
nierungsstelle für „wellcome“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
214. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
215. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der Landeskoordinierungsstelle für „wellcome“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
216. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
217. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der Landeskoordinierungsstel-
le für „wellcome“ in Nordrhein-Westfalen? 
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218. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XIX. Durchführung des Unterhaltsvorschusses 
 
219. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Durchführung des Unterhaltsvorschusses in Nordrhein-Westfalen? 
 
220. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
221. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Durchführung des Unterhaltsvorschusses in Nordrhein-Westfalen? 
 
222. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
223. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Durchführung des Unterhaltsvorschusses in Nordrhein-
Westfalen? 

 
224. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
225. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Durchführung des Unter-
haltsvorschusses in Nordrhein-Westfalen? 

 
226. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
227. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Durchführung des Unterhaltsvorschusses in Nordrhein-Westfalen? 
 
228. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
229. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Durchführung des Unterhaltsvorschusses 
in Nordrhein-Westfalen? 

 
230. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XX. Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs im letzten Jahr vor der 
Einschulung 

 
231. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs im letzten Jahr vor 
der Einschulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
232. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
233. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs im letzten Jahr vor 
der Einschulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
234. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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235. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 
Familienformen“ leistet die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs im letzten 
Jahr vor der Einschulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
236. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
237. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Elternbeitragsfreiheit des 
Kindergartenbesuchs im letzten Jahr vor der Einschulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
238. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
239. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs im letzten Jahr vor der Ein-
schulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
240. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
241. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Elternbeitragsfreiheit des Kindergartenbe-
suchs im letzten Jahr vor der Einschulung in Nordrhein-Westfalen? 

 
242. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXI.  Förderung des generationengerechten Wohnraums 
 
243. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung des generationengerechten Wohnraums in Nordrhein-
Westfalen? 

 
244. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
245. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung des generationengerechten Wohnraums in Nordrhein-
Westfalen? 

 
246. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
247. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung des generationengerechten Wohnraums in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
248. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
249. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung des generationen-
gerechten Wohnraums in Nordrhein-Westfalen? 

 
250. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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251. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 
leistet die Förderung des generationengerechten Wohnraums in Nordrhein-
Westfalen? 

 
252. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
253. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung des generationengerechten 
Wohnraums in Nordrhein-Westfalen? 

 
254. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXII.  Präventionskonzept NRW 
 
255. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet das Präventionskonzept NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
256. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
257. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet das Präventionskonzept NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
258. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
259. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet das Präventionskonzept NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
260. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
261. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet das Präventionskonzept NRW in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
262. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
263. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet das Präventionskonzept NRW in Nordrhein-Westfalen? 
 
264. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
265. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet das Präventionskonzept NRW in Nordrhein-
Westfalen? 

 
266. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXIII.  Aktion Gesunde Kindheit 
 
267. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Aktion Gesunde Kindheit in Nordrhein-Westfalen? 
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268. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
269. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Aktion Gesunde Kindheit in Nordrhein-Westfalen? 
 
270. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
271. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Aktion Gesunde Kindheit in Nordrhein-Westfalen? 
 
272. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
273. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Aktion Gesunde Kindheit in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
274. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
275. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Aktion Gesunde Kindheit in Nordrhein-Westfalen? 
 
276. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
277. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Aktion Gesunde Kindheit in Nordrhein-
Westfalen? 

 
278. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXIV.  Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz 
 
279. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
280. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
281. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
282. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
283. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinder-
schutz in Nordrhein-Westfalen? 

 
284. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
285. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Unterstützung der Akteurin-
nen und Akteure im Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen? 
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286. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
287. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Unterstützung der Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz in Nordrhein-
Westfalen? 

 
288. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
289. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Unterstützung der Akteurinnen und Akteu-
re im Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen? 

 
290. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXV.  Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen (IQZ) 
 
291. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet das Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen (IQZ) in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
292. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
293. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet das Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen (IQZ) in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
294. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
295. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet das Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen 
(IQZ) in Nordrhein-Westfalen? 

 
296. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
297. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet das Informations- und Qualifizie-
rungszentrum für Kommunen (IQZ) in Nordrhein-Westfalen? 

 
298. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
299. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet das Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen (IQZ) in Nord-
rhein-Westfalen? 

 
300. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
301. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet das Informations- und Qualifizierungszentrum 
für Kommunen (IQZ) in Nordrhein-Westfalen? 

 
302. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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XXVI.  Audit „Familiengerechte Kommune“ 
 
303. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet das Audit „Familiengerechte Kommune“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
304. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
305. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet das Audit „Familiengerechte Kommune“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
306. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
307. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet das Audit „Familiengerechte Kommune“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
308. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
309. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet das Audit „Familiengerechte 
Kommune“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
310. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
311. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet das Audit „Familiengerechte Kommune“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
312. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
313. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet das Audit „Familiengerechte Kommune“ in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
314. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXVII.  Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ 
 
315. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
316. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
317. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
318. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
319. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
320. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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321. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet Modellvorhaben „Kein Kind zu-
rücklassen“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
322. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
323. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
324. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
325. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
326. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXVIII.  Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ 
 
327. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
328. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
329. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
330. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
331. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
332. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
333. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Aktionsplattform „Fami-
lie@Beruf.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
334. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
335. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
336. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
337. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ in 
Nordrhein-Westfalen? 

 
338. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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XXIX. Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe „Fami-
lie@Unternehmen.NRW“ 

 
339. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet der Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe „Fami-
lie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
340. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
341. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet der Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe „Fami-
lie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
342. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
343. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet der Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe 
„Familie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
344. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
345. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet der Projektfonds als Weiterent-
wicklung der zwei Wettbewerbe „Familie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
346. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
347. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet der Projektfonds als Weiterentwicklung der zwei Wettbewerbe „Fami-
lie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
348. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
349. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet der Projektfonds als Weiterentwicklung der 
zwei Wettbewerbe „Familie@Unternehmen.NRW“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
350. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXX.  Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ 
 
351. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
352. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
353. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
354. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
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355. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 
Familienformen“ leistet die Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ in Nordrhein-
Westfalen? 

 
356. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
357. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Landesinitiative „Netzwerk 
Wiedereinstieg“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
358. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
359. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Landesinitiative „Netzwerk Wiedereinstieg“ in Nordrhein-Westfalen? 
 
360. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
361. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Landesinitiative „Netzwerk Wiederein-
stieg“ in Nordrhein-Westfalen? 

 
362. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXXI.  Forum W 
 
363. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet das Forum W in Nordrhein-Westfalen? 
 
364. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
365. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet das Forum W in Nordrhein-Westfalen? 
 
366. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
367. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet das Forum W in Nordrhein-Westfalen? 
 
368. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
369. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet das Forum W in Nordrhein-
Westfalen? 

 
370. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
371. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet das Forum W in Nordrhein-Westfalen? 
 
372. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/8510 

 
 

26 

373. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-
neten Ziele der Landesregierung leistet das Forum W in Nordrhein-Westfalen? 

 
374. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 

XXXII.  Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe 
 
375. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wirtschaftliche Stabilität der Fa-

milien“ leistet die Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe in Nordrhein-
Westfalen? 

 
376. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
377. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ leistet die Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe in Nordrhein-
Westfalen? 

 
378. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
379. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Ausgleich von benachteiligten 

Familienformen“ leistet die Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe in Nordrhein-
Westfalen? 

 
380. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
381. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Wohlergehen der Familien und 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern“ leistet die Förderung der familienbezo-
genen Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen? 

 
382. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
383. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf „Erfüllung von Kinderwünschen“ 

leistet die Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen? 
 
384. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
385. Welchen Beitrag zur Zielerreichung im Hinblick auf die alternativen bzw. übergeord-

neten Ziele der Landesregierung leistet die Förderung der familienbezogenen Selbst-
hilfe in Nordrhein-Westfalen? 

 
386. Anhand welcher Indikatoren kommt die Landesregierung zu diesem Ergebnis? 
 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Marcel Hafke 
Dr. Björn Kerbein 
 
und Fraktion 
 


